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Rauchverbot in Schulen 

In niedersächsischen Schulen ist Rauchen grundsätzlich verboten. 

Folgen bei Verstößen 

• 1. Verstoß: Ermahnung. 

• 2. Verstoß: Schriftliche Mitteilung an die Eltern mit Hinweis auf mögliche weitere 

Maßnahmen. 

• 3. Verstoß: Eine Klassenkonferenz kann über Ordnungsmaßnahmen entscheiden. 

Diese können – abhängig vom Einzelfall – bis zu einem befristeten Schulverweis 

reichen. 

 


